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Bundesland 

Niederösterreich 

Kurztitel 

NÖ Kinder- und Jugendhilfegesetz 

Kundmachungsorgan 

LGBl. 9270-0 

Typ 

LG 

§/Artikel/Anlage 

§ 49 

Inkrafttretensdatum 

20.12.2013 

Abkürzung 

NÖ KJHG 

Index 

92 Sozialrecht 

Text 

4. Kapitel 

Volle Erziehung 

Allgemeines 

§ 49 

Volle Erziehung ist zu gewähren, wenn auf Grund der Gefährdungseinschätzung eine 
Kindeswohlgefährdung vorliegt und diese nur durch Betreuung des betroffenen Kindes und Jugendlichen 
außerhalb der Familie oder der sonstigen bisherigen Lebenswelt durch die im Folgenden definierten 
Maßnahmen abgewendet werden kann. 
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